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Landkreis Stendal
Der Landrat

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Landkreis Stendal für den 
Umgang mit öffentlichen und nicht öffentlichen Veranstaltungen 

mit mehr als 50 Personen

Gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung der Infektionskrankheiten 
(Infektionsschutzgesetz - IfSG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA), § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes 
(VvVfG) ist es erforderlich, die nachfolgende Allgemeinverfügung zu erlassen: 

1.	� Alle Veranstaltungen ab 1000 Besuchern bzw. Teilnehmern sind gemäß dem Erlass des 
Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt zur Durch-
führung von Großveranstaltungen vom 11.03. 2020 ab dem 11.03.2020 verboten.

2.	� Alle Veranstaltungen zwischen 50 und 1000 Teilnehmern sind melde- und durch den 
Landkreis Stendal (Gesundheitsamt) genehmigungspflichtig. 

3.	 Der Antrag auf Genehmigung muss folgende Angaben enthalten: 
	 •	 Art der Veranstaltung – insbesondere hinsichtlich Risiko und Intensität der Kontakte
	 •	� Angaben über voraussichtliche Teilnehmer hinsichtlich Infektionsrisikos (Risiko-

gruppen – medizinisches Personal, Senioren, chronisch Kranke)
	 •	� Veranstaltungsort, insbesondere geschlossene Räume oder Freiluft, voraussichtliche 

Anzahl der Teilnehmer, regionale oder überregionale Teilnehmer

4.	� Bei allen genehmigten Veranstaltungen führt der Veranstalter eine Teilnehmerliste mit 
Namen, Wohnanschrift, Telefonnummer. Diese Listen sind vom Veranstalter für einen 
Monat nach Beendigung der Veranstaltung aufzubewahren, bei Bedarf dem Gesundheit-
samt zur Verfügung zu stellen und später nach den Richtlinien der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) zu entsorgen.

5.	� Der Veranstalter darf Personen mit erkennbaren respiratorischen Atemwegserkrankun-
gen keinen Zugang gewähren. Verstöße müssen zum sofortigen Abbruch der Veranstal-
tung führen.

Begründung

Nach §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG trifft die zuständige Behörde, wenn Kran-
ke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden die 
notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Nach § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG können in diesem 
Fall auch Veranstaltungen und Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen verbo-
ten oder nur mit Auflagen genehmigt werden.

Zuständige Behörde ist gem. §§ 4 Abs. 1, 19 Abs.2 Satz 3 Gesundheitsdienstgesetz Sach-
sen-Anhalt (GDG LSA) der Landkreis Stendal.

Die durch das Coronavirus SARS-CoV – 2 verursachte akute Atemwegserkrankung COVID 
– 19 ist seit dem vergangenen Monat auch in Deutschland aufgetreten. Als zuständige Behör-
de hat der Landkreis aller erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen um eine Ausbreitung 
dieser Erkrankung zu verhindern oder zumindest zu verzögern.

Welche Schutzmaßnahmen zur Verhinderung eines Krankheitsfalles und zum Schutz vor 
einer Ausbreitung erforderlich sind, folgt aus der fachärztlichen Bewertung. Hierfür maß-
geblich sind die durch das Robert-Koch-Institut nach § 4 Absatz 2 Ziffer 1 IfSG erstellten 
Richtlinien, Empfehlungen, Merkblätter und sonstige Informationen zur Vorbeugung, Erken-
nung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten. Im Vordergrund 
stehen hierbei die Unterbrechung von Infektionsketten und eine Vermeidung des Entstehens 
neuer Infektionsketten.

Mit den angeordneten Maßnahmen wird ein Beitrag geleistet, das Ansteckungsrisiko zu 
vermindern und einer Verbreitung des Krankheitsvirus entgegen zu wirken. Mildere, gleich 
wirksame Mittel zur Erreichung des Zweckes der Schutzmaßnahmen sind nicht ersichtlich.

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. Sie ist bis auf 
Widerruf gültig.

Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die in Ziffern 1-3 enthaltenen Anordnun-
gen gemäß § 75 Absatz 1 Nr. 1; Absatz 3 IfSG wird hingewiesen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist beim Landkreis Stendal, Hospitalstr. 1-2 in 35976 Hansestadt Stendal 
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Die Schriftform kann durch die elektronische 
Form ersetzt werden. Dazu ist das Dokument per DE-Mail an die Adresse poststelle@lksdl.
de-mail.de zu senden. Alternativ kann das elektronische Dokument per E-Mail an die Ad-
resse kreisverwaltung@landkreis-stendal.de gesendet werden. In diesem Fall sind jedoch 
sowohl E-Mail als auch die Anlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu ver-
sehen. Bei der Verwendung der jeweiligen elektronischen Form sind besondere technische 
Rahmenbedingungen zu erfüllen, die im Internet unter http://www.landkreis-stendal.de/de/
kontakt.html aufgeführt sind.

Hinweis: Ein Widerspruch gegen diesen Bescheid hat gemäß § 80 Abs.2 Nr. 3 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG keine aufschiebende Wirkung.

Stendal, den 13.03.2020

		         
Carsten Wulfänger      	             Siegel

Hansestadt Stendal� Hansestadt Stendal, 12.03.2020
Der Vorsitzende

BEKANNTMACHUNG des Stadtrates

Zu der am Montag,

den 23.03.2020 um 18:00 Uhr im Rathausfestsaal, Markt 1, 39576 Hansestadt Stendal,

stattfindenden öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates lade ich Sie hiermit 
herzlich ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1  	� Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der  
Beschlussfähigkeit	

2  	 Feststellung der Tagesordnung
3  	 Einwohnerfragestunde	
4  	 Informationen des Stadtratsvorstandes
5  	 Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung	
6  	 Informationen des Oberbürgermeisters
7  	� Beschlussfassung über die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung  

vom 17.02.2020
8  	� Antrag der Fraktion SPD/FDP/Ortsteile zur Beleuchtung der Strecke � A VII/022
	 um den Stadtsee
9  	 Überprüfung kommunaler Mandatsträger und Wahlbeamter � A VII/023
	 (Par. 20, 21 StUG) durch die Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt 
	 zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
10 	� Gemeinsamer Antrag der Ortschaftsräte Heeren und Uchtspringe � A VII/024
	 zur Änderung der geltenden Förderrichtlinie zum Erwerb von 
	 Führerscheinen für aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Stendal 
	 zum Führen von Einsatzfahrzeugen
11  	�Antrag der Fraktion FSS/BfS zur Anwendung des Landesvergabegesetz � A VII/021/1
	 in kommunalen Unternehmen
12  	�Antrag des Ortschaftsrates Borstel zur Änderung der Straßen-� A VII/020/1
	 reinigungssatzung
13  	Antrag der Fraktion FSS/BfS auf Einsichtnahme des gewerblichen � A VII/026
	 Mietvertrages der Immobilie Ratskeller
14  	Antrag der Fraktion FSS/BfS auf Übertragung der Beschlussbefassung � A VII/028
	 gemäß § 46 (2) KVG LSA
15  	Antrag der Fraktion FSS/BfS zur Einsichtnahme in Unterlagen gemäß � A VII/029
	 § 45 Abs. 6 Satz 2 KVG LSA (Vor-Prüfbericht des Landesrechnungshof 
	 Sachsen-Anhalt)
16  	Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 32/18 „Zum Sonnenblick, � VII/0172
	 Stendal-Nord“ hier: Erneute öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und 
	 § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)



Seite 50

Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 18. März 2020, Nr. 11

17  	Bebauungsplan Nr. 60/20 „Nördliches Altes Lager“ - � VII/0154
	 hier: Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
18  	Beschluss einer Veränderungssperre für den räumlichen Geltungsbereich � VII/0155
	 des Bebauungsplanes Nr. 60/20 „Nördliches Altes Lager“
19  	Bebauungsplan Nr. 58/18 „Uenglinger Berg - 1. Erweiterung“ - � VII/0171
	 Beschluss zur 2. öffentlichen Auslegung	
20  	Anfragen/Anregungen

Nicht öffentlicher Teil

21  	Informationen des Oberbürgermeisters
22  	Informationen des Stadtratsvorstandes
23  	�Beschlussfassung über die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der Sitzung 
	 vom 17.02.2020
24  	Anfragen/Anregungen	

Peter Sobotta
Vorsitzender
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